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zum Gesetzesentwurf im Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über 
den Antrag 535/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Christian Ragger, Kol
leginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, 
mit dem die Überlassung von Arbeitskräften geregelt wird (Arbeitskräfteüberlas
sungsgesetz - AÜG) BGBI. Nr. 196/1988, geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert 

1. Die Ziffern 1 bis 3 lauten wie folgt. 

1. In § 5 wird folgender Abs. 3 angefügt. 

,,(3) Die Anzahl der überlassenen Arbeitskräfte darf nicht mehr als 10% der Belegschaft 
betragen. Lehrlinge werden dabei nicht in die Anzahl der Beschäftigten eingerechnet." 

2. In § 10 wird folgender Abs. 7 eingefügt 

.,(7) Die überlassene Arbeitskraft hat nach 18 Monaten bei ein und demselben Be
schäftiger auf eigenen Wunsch den Anspruch auf eine Übernahme in die Stammbeleg
schaft. " 

3. Die bisherige Z 1 entfällt. " 

2. Die bisherige Z 2 erhält die Bezeichnung Z 4 lautet wie folgt 

,,4. In § 23 wird folgender Abs. 24 angefügt. 

,,(24) Die §§ 5 Abs. 3 und 10 Abs. 7 treten mit 1. Juli 2019 in Kraft."" 
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Begründung 

Die Arbeitskräfteüberlassung so!lte eigentlich der Abdeckung von Auftragsspitzen die
nen. Allerdings entwickelt sich diese immer mehr zu einem Geschäft gegen die Interes
sen der Arbeitnehmerinnen. Angesichts der Entwicklung, dass bestimmte Branchen im
mer mehr auf überlassene Arbeitnehmerinnen ausweichen, soll das Verhältnis zwischen 
Stammarbeitnehmerinnen und überlassenen Arbeitnerhmerlnnen festgelegt werden. 

Zusätzlich soll das Recht der Arbeitnehmerinnen geschaffen werden, nach 18-monatiger 
durchgehender Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber in die Stammbelegschaft über
nommen zu werden. 

Die Absenkung des Beitragssatzes zum Sozial- und Weiterbildungsfonds soll entfallen, 
da die 2016 vereinbarte Arbeitsstiftung für Zeitarbeitnehmerinnen ohne aufrechtes 
Dienstverhältnis den Zugang zu Aus- und Weiterbildungen gewährleisten sollte. Diese 
Stiftung hätte den Zweck des Sozial- und Weiterbildungsfonds, sowie des § 22 c AÜG 
verstärkt und untermauert. Denn die wichtigste Aufgabe des SWF wäre es, aktuelle und 
ehemalige Zeitarbeiterinnen zu qualifizieren und etwaige drohende Arbeitslosigkeit ab
zuwehren. Dafür sollten diese Beiträge verwendet und daher nicht abgesenkt werden. 
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